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Steuern und Sozialversicherung

Corona

Steuerverfahrensrechtliche Hilfsmaßnahmen

verlängert

Verzinsung

DStV unterbreitet Reformvorschläge

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

das Niedersächsische FG hat mit Urteil vom 16.6.2021 (Az: 9 K

276/19) klargestellt, dass kleinere Mängel und Ungenauigkeiten nicht

zur Verwerfung des Fahrtenbuches und zur Anwendung der

Ein-Prozent-Regelung führen, wenn die Angaben insgesamt plausibel

sind. Maßgeblich soll insoweit sein, ob trotz der Mängel noch eine

hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der

Angaben gegeben und der Nachweis des zu versteuernden

Privatanteils an der Gesamtfahrleistung möglich ist.

Schon fast zum Schmunzeln ist es, wenn das Gericht ausführt, dass

dem Finanzamt zuzumuten ist, fehlende Angaben zu

Hotelübernachtungen aus vorliegenden Reisekostenunterlagen zu

ermitteln, sofern es sich nur um vereinzelte Fälle handelt.

Die Begründung der Richter ist dabei durchaus nachzuvollziehen: Die

Anforderungen an ein Fahrtenbuch dürfen nämlich nicht überspannt

werden, damit aus der widerlegbaren Typisierung der

Ein-Prozent-Regelung in der Praxis nicht eine unwiderlegbare

Typisierung wird. Insoweit könnte nämlich eine

Übermaßbesteuerung drohen, da der BFH die Verfassungsmäßigkeit

der Ein-Prozent-Regelung mit ihrer teilweise stark belastenden

Wirkung unter anderem auf die Möglichkeit stützt, dass zur

Vermeidung ein Fahrtenbuch geführt werden kann. Wäre diese

Escape-Klausel des Fahrtenbuchs jedoch aufgrund von formalen

Voraussetzungen nahezu unerreichbarer, würde damit auch die

Verfassungsmäßigkeit der Ein-Prozent-Regelung wackeln.

Besonderes Bonbon: Die erstinstanzliche Entscheidung ist

rechtskräftig!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.03.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.03. für den Eingang

der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge März 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

März ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.3.2022.

Corona: Steuerverfahrensrechtliche

Hilfsmaßnahmen verlängert

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat im Einvernehmen mit den

obersten Finanzbehörden der Länder eine nochmalige Verlängerung

steuerverfahrensrechtlichen Hilfsmaßnahmen erlassen. Verlängert

werde insoweit die Möglichkeit, für bis zum 31.03.2022 fällige oder

fällig werdende Steuern im vereinfachten Verfahren eine zinslose

Stundung beziehungsweise einen Vollstreckungsaufschub zu

beantragen. Dies geht aus einem Schreiben des BMF vom 31.01.2022

hervor.

Das Schreiben ist auf den Seiten des BMF

(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei verfügbar.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 31.01.2022, IV A 3 - S

0336/20/10001 :047

Verzinsung: DStV unterbreitet Reformvorschläge

Bis Ende Juli 2022 muss in Bezug auf Steuernachforderungen und

-erstattungen die neue Regelung zur Vollverzinsung (§§ 233a, 238

Abgabenordnung) für die Verzinsungszeiträume ab 2019 stehen. Der

Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) regt eine

bürokratiearme Lösung an.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

Danach hat sich in Folge der Finanzkrise 2008 ein strukturelles

Niedrigzinsniveau entwickelt. Insofern sei ein monatlicher Zins von

0,5 Prozent evident realitätsfern, um potenziell erzielbare

Liquiditätsvorteile auszugleichen, fasst der DStV den Beschluss des

Gerichts vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14) zusammen.

Aus Sicht des DStV sollte die neue Zinsregelung transparent

langfristige Zinsentwicklungen abbilden und einer gewissen

Kontinuität unterliegen. Vor diesem Hintergrund sprach er sich für

ein Anknüpfen der Neuregelung an einen variablen Zinssatz aus.

Konkret regte der DStV an, die Verzinsung zugunsten wie zulasten

dynamisch an den Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen

Gesetzbuches anzupassen. Die halbjährliche Aktualisierung des

Basiszinssatzes dürfe jedoch aus Gründen der Praxistauglichkeit

nicht zu einer halbjährlichen Zinsanpassung führen. Vielmehr sollte

eine Anpassung nur jahresbezogen erfolgen.

Eine gewisse Beständigkeit und damit Planungssicherheit für die

Praxis müsse sein, fährt der DStV fort. Eine Anpassung des Zinssatzes

zum Folgejahr sollte aus seiner daher erst dann erfolgen, wenn

dessen Änderung zum 1.7. den Korridor von 0,5 Prozentpunkten

über- beziehungsweise unterschreitet – verglichen zum jeweils

geltenden Zinssatz. Im Fall eines negativen Basiszinssatzes oder

eines, der bei null liegt, sollte die Zinshöhe – ohne Berücksichtigung

des Korridors – auf null Prozent gedeckelt sein.

Gerade Zinsen im Rahmen von Außenprüfungen belasteten kleine

und mittlere Unternehmen mitunter sehr, so der DStV weiter.

Steuerpflichtige beziehungsweise ihre Berater könnten die zu

erwartende Zahllast spätestens mit der Schlussbesprechung

hinreichend bestimmen. Bis die endgültigen Steuerbescheide

eintreffen, müssten sie sich jedoch mitunter gedulden – und das,

während der Zinslauf weiterlaufe und die Zinslast entsprechend

steige. Daher regt der DStV an, eine gesetzliche Grundlage dafür zu

schaffen, dass die von Steuerpflichtigen bereits im Rahmen von

Betriebsprüfungen geleisteten Vorauszahlungen den Zinslauf

stoppen.
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Ungeachtet dessen spricht er sich für eine generelle Begrenzung des

Zinslaufs auf vier Jahre aus. Dies könnte die Motivation der

Finanzverwaltung erhöhen, die Betriebsprüfungen deutlich näher an

die betroffenen Veranlagungszeiträume zu ziehen. Frühere Planungs-

und Rechtssicherheit sowie Bürokratieabbau wären die Folge und ein

positiver Nebeneffekt.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 10.02.2022

Säumniszuschläge: Was ist ein pünktlicher

Steuerzahler?

Ob eine natürliche oder juristische Person als pünktlicher oder nicht

pünktlicher Steuerzahler zu betrachten ist, beurteilt sich nicht anhand

einer einzelnen Steuerart, sondern ist in einer Gesamtschau zu prüfen,

bei der alle für das Verhältnis zwischen dem Steuerzahler und der

Finanz- beziehungsweise Zollverwaltung relevanten Umstände

heranzuziehen sind. Säumniszuschläge, die gegenüber einem an sich

pünktlichen Steuerzahler erhoben werden, verlieren ihren Zweck als

Druckmittel, den Steuerschuldner zur rechtzeitigen Zahlung seiner

steuerrechtlichen Verbindlichkeiten anzuhalten, was bereits für sich

genommen einen hälftigen Erlass der verwirkten Säumniszuschläge

rechtfertigt. Hat die Säumnis des Steuerzahlers keinen oder nur einen

geringfügigen Verwaltungsaufwand verursacht, ist auch der weitere,

mit der Erhebung von Säumniszuschlägen verfolgte Zweck entfallen

mit der Folge, dass als ermessensfehlerfreie Entscheidung allein ein

vollständiger Erlass der Säumniszuschläge in Betracht kommt. Dies

stellt das Finanzgericht (FG) Hamburg klar.

Das Urteil betrifft die Überprüfung einer Ermessensentscheidung über

den Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen. Das beklagte

Hauptzollamt hatte den Erlass von Säumniszuschlägen auf

Energiesteuer (Fälligkeit am 12.06.2017, Zahlung am 29.06.2017)

abgelehnt, weil die Klägerin auch in der Vergangenheit in insgesamt

19 Fällen verspätet, allerdings innerhalb der Schonfrist gezahlt habe

und damit kein pünktlicher Steuerzahler sei.

Das Gericht hat diese Entscheidung als rechtswidrig angesehen und

den Beklagten verpflichtet, den Billigkeitsantrag unter Beachtung der

Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu bescheiden. Es hat zunächst

beanstandet, dass die Klägerin bereits deshalb als nicht pünktliche

Steuerzahlerin angesehen wurde, weil sie die

Energiesteueranmeldungen verspätet abgegeben hatte. Tatsächlich

seien auch die anderen Steuerarten wie Körperschaftsteuer,

Umsatzsteuer et cetera in die Betrachtung mit einzubeziehen

gewesen.

Im Übrigen seien die Energiesteuerzahlungen lediglich geringfügig –

bei 17 Anmeldungen um einen Tag und bei zwei Anmeldungen um

zwei Tage – verspätet erfolgt. Des Weiteren hat das FG Hamburg

darauf abgestellt, inwieweit die Säumnis zu Verwaltungsaufwand

führt, der ebenfalls durch die Verwirkung von Säumniszuschlägen

abgegolten werden solle. Verursache die Säumnis im konkreten Fall

keinen oder nur geringen Verwaltungsaufwand, komme ein

vollständiger Erlass der Säumniszuschläge in Betracht. Nach bislang

herrschender Auffassung sollen die Säumniszuschläge zur Hälfte

Druckmittelcharakter haben, weshalb üblicherweise die Hälfte der

verwirkten Säumniszuschläge erlassen werde, wenn mit ihnen kein

Druck mehr auf das Zahlungsverhalten ausgeübt werden kann. Die

"andere Hälfte" solle zinsähnlichen Charakter haben und den

besagten Verwaltungsaufwand abgelten.

Interessant an der Entscheidung des FG Hamburg ist, dass ein

vollständiger Erlass in Betracht kommen soll, wenn kein oder nur

geringer Verwaltungsaufwand entstanden ist; dessen Höhe im

konkreten Einzelfall zu prüfen ist. Der (abstrakt) Zinscharakter spielt

danach nicht unbedingt eine Rolle.

Gegen das Urteil wurde die Revision nicht zugelassen, wogegen eine

Beschwerde beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VII B

135/21 anhängig ist.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 04.08.2021, 4 K 11/20, nicht

rechtskräftig
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Unternehmer

Dem Unternehmen zugeordnete Fahrzeuge: Zur

Besteuerung der Privatnutzung

In einem aktuellen Schreiben beschäftigt sich das

Bundesfinanzministerium (BMF) mit der für die Besteuerung der

unternehmensfremden (privaten) Nutzung eines dem Unternehmen

zugeordneten Elektrofahrzeuges, Hybridelektrofahrzeuges,

Elektrofahrrades oder Fahrrades.

Danach ist die unternehmensfremde (private) Nutzung eines dem

Unternehmen vollständig zugeordneten Fahrzeugs unter den

Voraussetzungen des § 3 Absatz 9a Nr.1 Umsatzsteuergesetz (UStG)

als unentgeltliche Wertabgabe der Besteuerung zu unterwerfen. Der

Begriff Fahrzeug sei dabei gleichzusetzen mit dem Begriff

Kraftfahrzeug und umfasst damit auch Elektrofahrräder, die einer

Kennzeichen-, Versicherungs- oder Führerscheinpflicht unterliegen.

Dabei könne – neben anderen Methoden zur Wertermittlung – von

den für ertragsteuerliche Zwecke nach der so genannten

Ein-Prozent-Regelung (§ 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 2

Einkommensteuergesetz – EStG) ermittelten Beträgen ausgegangen

werden.

Für Zwecke der Einkommensteuer werde bei Elektro- und

Hybridelektrofahrzeugen bei einer Anschaffung nach dem 31.12.2018

nach § 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 5 EStG unter bestimmten

Voraussetzungen der Bruttolistenpreis gemindert, insbesondere nur

zur Hälfte oder nur zu einem Viertel angesetzt. Es handele sich hierbei

um eine ertragsteuerliche Regelung zur Steigerung der

Elektromobilität und zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. Die

Umsatzbesteuerung der Verwendung eines dem Unternehmen

zugeordneten Gegenstandes für unternehmensfremde Zwecke

bemisst sich laut BMF grundsätzlich nach den durch die (private)

Verwendung entstandenen Ausgaben des Steuerpflichtigen, soweit

sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. Bei

der Ermittlung dieser Ausgaben sei eine Pauschalierung zulässig,

sofern sichergestellt ist, dass die "Pauschalierung in angemessenem

Verhältnis zum Umfang der privaten Nutzung steht" und damit dem

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügt.

Da der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung eines Elektro- oder

Hybridelektrofahrzeuges dem Unternehmer unter den übrigen

Voraussetzungen in voller Höhe zusteht, würde eine Übernahme der

ertragsteuerlichen Regelungen über die zulässige Pauschalierung

nach der so genannten Ein-Prozent-Regelung hinaus aus

umsatzsteuerlicher Sicht zu einer Begünstigung des Unternehmers

führen, die den tatsächlichen Verhältnissen nicht entspricht. Sie sei

daher nicht zu übernehmen

Für die unternehmensfremde (private) Nutzung eines dem

Unternehmen zugeordneten Fahrrades gilt laut BMF Folgendes: Der

Begriff Fahrrad umfasse dabei auch Elektrofahrräder, die

verkehrsrechtlich als Fahrrad (keine Kennzeichen-, Versicherungs-

oder Führerscheinpflicht) einzuordnen sind. Auch die

unternehmensfremde (private) Nutzung eines dem Unternehmen

vollständig zugeordneten Fahrrades sei unter den Voraussetzungen

des § 3 Absatz 9a Nr. 1 UStG als unentgeltliche Wertabgabe der

Besteuerung zu unterwerfen. Der Unternehmer könne die

Bemessungsgrundlage für die Umsatzbesteuerung der

unternehmensfremden Nutzung aus Vereinfachungsgründen

hilfsweise nach der so genannten Ein-Prozent-Regelung für

Kraftfahrzeuge berechnen oder eine andere umsatzsteuerrechtlich

zulässige Methode wählen.

Die Fahrtenbuchmethode sei für ein Fahrrad nicht geeignet, da eine

objektive Überprüfung anhand eines Tachometers nicht möglich ist.

Überlässt der Unternehmer (Arbeitgeber) seinem Personal

(Arbeitnehmer) ein (Elektro-) Fahrrad auch zur privaten Nutzung, sei

dies regelmäßig eine entgeltliche Leistung im Sinne des § 1 Absatz 1

Nr. 1 Satz 1 UStG (Arbeitsleistung gegen Fahrradgestellung). Die

Ermittlung der Bemessungsgrundlage erfolge nach § 10 Absatz 2

Satz 2 UStG. Grundsätzlich könne auch hier aus

Vereinfachungsgründen die Bemessungsgrundlage hilfsweise nach

der so genannten Ein-Prozent-Regelung für Fahrräder berechnet

werden. Falls der anzusetzende Wert des Fahrrades weniger als 500

Euro beträgt, werde es nicht beanstandet, wenn abweichend von

dem Vorstehenden von keiner entgeltlichen Überlassung des

Fahrrades ausgegangen wird. In diesen Fällen sei keine

Umsatzbesteuerung der Leistung an den Arbeitnehmer erforderlich.

Das vollständige Schreiben des BMF steht auf den Seiten des

Ministeriums (www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei zur

Verfügung.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 07.02.2022, III C 2 - S

7300/19/10004 :001
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Bewirtungskosten: Kostenlose Getränke und Snacks

dürfen nicht voll abgezogen werden

Stellt der Betreiber von Spielhallen den Besuchern kostenlose

Getränke und Snacks zur Verfügung, so liegt darin eine Bewirtung aus

geschäftlichem Anlass, deren Kosten nur zu 70 Prozent den Gewinn

mindern dürfen.

In dem konkreten Fall vor dem Finanzgericht Köln ging es um rund

30.000 Euro, die dem Betreiber jährlich für Getränke, Pizzaecken,

Kuchen und Baguette anfallen. Die Speisen und Getränke gibt er in

seinen Spielhallen aus, damit sich die Gäste wohlfühlen und länger

bleiben.

Diese Kosten darf er nicht vollständig vom Gewinn abziehen. Das

Finanzamt darf die Gewinne erhöhen (hier um 30 %). Es handele sich

nicht lediglich um Aufmerksamkeiten wie zum Beispiel ein

Besprechungskaffee, sondern um echte Bewirtungskosten, die zu

einem eingeschränkten Betriebsausgabenabzug führen. Es komme

nicht darauf an, ob die Beköstigung im Vordergrund stehe.

FG Köln, 10 K 2648/20 vom 29.04.2021

Abzinsungssatz von 5,5 Prozent für unverzinsliche

Darlehensverbindlichkeiten ist verfassungsgemäß

Gegen den Abzinsungssatz von 5,5 Prozent für unverzinsliche

Darlehensverbindlichkeiten bestehen keine verfassungsrechtlichen

Bedenken. Dies geht aus einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Münster

hervor.

Der Kläger betreibt einen Autohandel. In seiner auf den Schluss des

Streitjahres 2016 erstellten Bilanz wies er zwei

Darlehensverbindlichkeiten, die bereits seit circa 20 Jahren bestanden,

zum Nennwert aus. Im Rahmen einer Betriebsprüfung gelangte das

Finanzamt zu der Erkenntnis, dass es sich hierbei um unverzinsliche

Darlehen mit unbestimmter Laufzeit handele, die nach § 6 Abs. 1 Nr.

3 Einkommensteuergesetz (EStG) mit einem Rechnungszinsfuß von

5,5 Prozent abzuzinsen und entsprechend niedriger zu bewerten seien.

Den Differenzbetrag erfasste es gewinnerhöhend.

Hiergegen wandte der Kläger ein, dass der Zinssatz von 5,5 Prozent

wegen der seit mehreren Jahren andauernden Nullzinsphase

verfassungswidrig sei.

Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Die

verfassungsrechtlichen Bedenken des Klägers im Hinblick auf den

Zinssatz hat das Gericht nicht geteilt. Das Gebot der Abzinsung von

Verbindlichkeiten beruhe auf der sachgerechten typisierenden

Vorstellung, dass eine erst in der Zukunft zu erfüllende Verpflichtung

den Schuldner weniger belaste als eine sofortige Leistungspflicht.

Dieser Minderaufwand werde kapitalisiert und als Ertrag

vorweggenommen, während gegenläufig aufgrund der sich stetig

verkürzenden Restlaufzeit ein Aufzinsungsaufwand entstehe, bis der

Rückzahlungszeitpunkt erreicht sei. Die Abzinsung bewirke daher im

Ergebnis lediglich eine temporäre Gewinnverschiebung. Eine solche

temporäre Gewinnverschiebung sei verfassungsrechtlich am

Maßstab der Willkürkontrolle zu beurteilen.

Für das Streitjahr 2016 sei der Rechnungszinssatz von 5,5 Prozent

nicht verfassungsrechtlich willkürlich gewählt worden. In diesem Jahr

habe der Fremdkapitalmarktzinssatz in unterschiedlichen

Konstellationen noch 2,45 Prozent bis 3,71 Prozent betragen.

Darüber hinaus seien im Einzelfall vorliegende weitere Faktoren wie

Bonität des Schuldners und fehlende Besicherung des Darlehens

einzubeziehen.

Die bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die

Zinssatzhöhe nach § 238 Abgabenordnung seien nicht auf den

Abzinsungssatz nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG übertragbar, weil dieser

nicht den Nutzungsvorteil für die Überlassung von Kapital

abschöpfen solle, sondern eine interne Rechengröße für die

Bewertung einer unverzinslichen Verbindlichkeit darstelle.

Schließlich ließe sich die Abzinsung durch entsprechende

Gestaltungen vermeiden, etwa durch "Kettendarlehen", die für

weniger als zwölf Monate gewährt und immer wieder verlängert

werden oder durch Vereinbarung eines Zinssatzes knapp über null

Prozent.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 22.07.2021, 10 K 1707/20 E,G,

nicht rechtskräftig
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Kapital-

anleger

Anleger von Wirecard haben keinen

Schadenersatzanspruch gegen die BaFin

Anleger von Wirecard-Aktien können von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) keinen Schadenersatz verlangen.

Dies hat die für Amtshaftungen zuständige 4. Zivilkammer des

Landgerichts (LG) Frankfurt am Main in vier Verfahren entschieden

und die Klagen der Anleger abgewiesen.

Die Kläger hatten sich vor dem so genannten Wirecard-Skandal als

Aktionäre an der Wirecard-AG beteiligt. Infolge der Insolvenz des

Unternehmens im Juni 2020 erlitten sie erhebliche Verluste. Die

Kläger haben nun von der BaFin Schadenersatz in unterschiedlicher

Höhe von rund 3.000 Euro bis rund 60.000 Euro verlangt. Sie meinen,

die beklagte BaFin habe die Marktmanipulationen von Wirecard nicht

verhindert und die Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert.

Hinweisen auf Gesetzesverstöße der Wirecard AG sei die Behörde

nicht ausreichend nachgegangen.

Die Richter der Amtshaftungskammer des LG führen aus, dass im

Wirecard-Skandal keine Schadenersatzsprüche von Anlegern gegen

die BaFin bestehen. Nach den ausdrücklichen gesetzlichen

Vorschriften nehme die BaFin ihre Aufgaben und Befugnisse

ausschließlich im öffentlichen Interesse wahr, nicht aber im Interesse

einzelner Anleger. Eine etwaige Verletzung von Amtspflichten der

BaFin könne deswegen nicht zu einer Ersatzpflicht gegenüber einem

geschädigten Anleger führen. Es bestehe kein so genannter

Drittschutz.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Sie können mit der Berufung zum

Oberlandesgericht Frankfurt am Main angefochten werden.

Landgericht Frankfurt am Main, Urteile vom 19.01.2022, 2-04 O

65/21, 2-04 O 531/20, 2-04 O 561/20, 2-04 O 563/20, nicht

rechtskräftig

Erfolg gegen "Greenwashing": Irreführende Werbung

für Nachhaltigkeitsfonds untersagt

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat im Kampf gegen

so genanntes Greenwashing einen Erfolg erzielt. Wie sie mitteilt, hat

das Landgericht (LG) Stuttgart der Commerz Real wegen Irreführung

eine Werbung für den klimaVest Impact Fonds (www.klimavest.de)

untersagt. Die Verbraucherschützer weisen in diesem

Zusammenhang darauf hin, dass die Zulässigkeit von Werbung mit

Umweltschutzbegriffen und -zeichen ähnlich wie

Gesundheitswerbung grundsätzlich nach strengen Maßstäben zu

beurteilen sei.

Im konkreten Fall habe die Fondsgesellschaft mit einer konkreten

Auswirkung der Geldanlage in den beworbenen Fonds auf den

persönlichen CO2-Fußabdruck geworben. Wegen der Unklarheit von

Begriffen wie "umweltfreundlich", "umweltverträglich",

"umweltschonend" oder "bio" sei, so das Gericht, eine

Irreführungsgefahr besonders groß. Die so beworbenen Produkte

seien meist nur in Teilbereichen mehr oder weniger

umweltschonender als andere Waren. Unter diesen Umständen

bestehe ein gesteigertes Aufklärungsbedürfnis der angesprochenen

Verkehrskreise über Bedeutung und Inhalt der verwendeten Begriffe

und Zeichen.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht in dem Urteil

nicht nur ein wichtiges und klares Signal an die gesamte Branche,

sondern auch an den Gesetzgeber. Es zeige deutlich, dass

Nachhaltigkeit eine reine Marketingstrategie ist, solange weder

belastbare Methoden zur Wirkungsmessung bestehen noch

gesetzliche Definitionen und Kennzeichnungen. Um dem Einhalt zu

gebieten, seien aber nicht nur Gerichte gefordert: "Wir brauchen ein

gesetzliches Kennzeichnungssystem für nachhaltige Geldanlagen um

irreführendes Greenwashing in den Griff zu bekommen", so Niels

Nauhauser, Abteilungsleiter Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der

Verbraucherzentrale. Auch die geplante EU-Taxonomieverordnung

leiste der Irreführung weiteren Vorschub statt sie zuverlässig zu

beseitigen. Solange die Daten, die den ESG-Ratings zugrunde liegen,

auf nicht verifizierbaren Selbstauskünften von Unternehmen

beruhen, könnten diese nicht als zuverlässige Informationsquelle

gelten.
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Zwar habe die Gegenseite nachgebessert. Allerdings habe sie das

Verfahren vor dem LG Stuttgart nicht dazu genutzt, in ihrer Werbung

maximale Transparenz herzustellen. "Es finden sich nach wie vor

zahlreiche Punkte, die Verbraucherinnen und Verbrauchern ein

diffuses Bild liefern. Wir werden prüfen, ob weitere rechtliche Schritte

notwendig sind", kommentierte Nauhauser weiter.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, PM vom 01.02.2022 zu

Landgericht Stuttgart, Urteil vom 10.01.2022, 36 O 92/21 KfH

Auflösung einer Kapitalgesellschaft: Zur

Anerkennung von Verlusten bei Einkünften aus

Kapitalvermögen

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hatte über die Anerkennung von

Verlusten nach § 17 Absatz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) im

Zusammenhang mit der Auflösung einer Kapitalgesellschaft zu

urteilen. Dabei berücksichtigte es als Auflösungsverlust im Rahmen

des § 17 Absatz 4 EStG nur die ursprünglich vom Kläger eingezahlte

Stammeinlage.

Der Kläger war mit 50 Prozent am Stammkapital einer, zusammen

mit seinem Bruder gegründeten, GmbH beteiligt. In den ersten Jahren

nach Gesellschaftsgründung wurden verschiedene Bankdarlehen der

GmbH durch selbstschuldnerische Bürgschaften des Klägers besichert.

Nachdem über das Vermögen der GmbH das Insolvenzverfahren

eröffnet worden war, trafen der Kläger und sein Bruder mit den

Gläubigern der GmbH diverse Zahlungs- und

Verzichtsvereinbarungen. Darin verpflichteten sie sich jeweils

gesamtschuldnerisch zur Zahlung von Teilbeträgen, wohingegen die

Gläubiger auf den Einzug der Restforderung verzichteten.

Der Kläger behandelte seine Zahlungen in erster Linie als

nachträgliche Anschaffungskosten auf seine Beteiligung. Dagegen

argumentierte das beklagte Finanzamt, dass die Bürgschaften und

sonstige Sicherheiten des Klägers bereits vor Eintritt der Krise gestellt

worden seien und die späteren Zahlungen infolge der Wertlosigkeit

etwaiger Rückgriffsansprüche bei Kriseneintritt wertmäßig nicht mehr

in die Verlustberechnung einzustellen seien.

Das FG Düsseldorf hat der Klage teilweise stattgegeben.

Dabei berücksichtigte es als Auflösungsverlust im Rahmen des § 17

Absatz 4 EStG nur die ursprünglich vom Kläger eingezahlte

Stammeinlage. Hinsichtlich der weiteren Zahlungen seien zwar die

bisherigen Grundsätze zur Berücksichtigung von nachträglichen

Anschaffungskosten auf eine wesentliche Beteiligung – entsprechend

der vom Bundesfinanzhof getroffenen Vertrauensschutzregelung –

weiterhin anwendbar. Allerdings habe das FG nicht feststellen

können, inwieweit es sich bei den Bürgschaften um

eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfen gehandelt habe.

Daneben hätten die Leistungen des Klägers aufgrund der Zahlungs-

und Verzichtsvereinbarungen aber jeweils zu (Regress)Forderungen

gegen seine GmbH geführt. Deren Ausfall sei als Verlust bei den

Einkünften aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen. Dabei griff das

FG die jüngste Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) zum

endgültigen Ausfall privater Darlehensforderungen und der

diesbezüglich (widerlegbaren) Vermutung einer

Einkünfteerzielungsabsicht auf. Schlussendlich greife für die

zugesprochenen Verluste aus Kapitalvermögen keine

Verlustausgleichs- oder Abzugsbeschränkung, weil der Kläger mit

mehr als zehn Prozent an der GmbH beteiligt gewesen sei.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das Finanzamt hat gegen

das Urteil Revision eingelegt, die unter dem Aktenzeichen IX R 2/22

beim BFH anhängig ist.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 11.11.2021, 14 K 2330/19 E,

nicht rechtskräftig
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Immobilien-

besitzer

Eine Solaranlage darf auch ohne Zustimmung des

Vermieters installiert werden

Auch wenn ein Vermieter dagegen ist, dass sich der Mieter eine

Solaranlage auf den Balkon installiert, muss der die Anlage nicht

wieder entfernen, wenn er sie ohne Zustimmung des Eigentümers

aufgebaut hat.

Das gelte jedenfalls dann, wenn die Anlage an sich baurechtlich

zulässig ist, keine optische Störung vorliegt, sie wieder leicht

zurückzubauen und von einem Fachmann installiert worden ist.

Denn Mieter können grundsätzlich die Genehmigung zum Betrieb der

Anlage verlangen, weil sie bezüglich der politisch gewollten

Energiewende hin zu erneuerbaren Energien mit Vorteilen verbunden

ist. Ohne triftigen Grund jedenfalls darf ein Vermieter den Einbau

nicht ablehnen.

AmG Stuttgart, 37 C 2283/20

Mieterhöhung: Keller dürfen als Wohnraum

mitzählen

Mietvertraglich darf auch ein unterdurchschnittlich beleuchteter

Keller als Wohnfläche vereinbart werden. Das gelte auch dann, wenn

diese Fläche nach der Berechnungsverordnung eigentlich nicht voll

zur Wohnfläche zähle.

Sind die Kellerräume aber tatsächlich bewohnt und gab es von Seiten

der Behörden keine Einwände, so liege kein "Mangel" vor.

Im konkreten Fall ging es um eine vermietete Wohnung, für die im

Mietvertrag stand, dass Zimmer sowohl im Erd- und Untergeschoss

als auch im Keller zur Wohnnutzung überlassen werden. Die Fläche

wurde mit "ca. 180 Quadratmetern" angegeben.

Als der Vermieter eine Mieterhöhung basierend auf 177

Quadratmetern ankündigte, stimmt der Mieter nicht zu, weil die

Fläche in Wahrheit nur 144,50 Quadratmeter betrage. Musste er aber.

Ist im Mietvertrag vereinbart, dass die Räume im Keller zu

Wohnzwecken vermietet werden, so zählt die Fläche mit.

BGH, VIII ZR 26/20

Eigentumswohnung: Wer eigenmächtig vorstreckt,

muss sich strecken, um ans Geld zu kommen

Begleicht ein Wohnungseigentümer Verbindlichkeiten für die

Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) "auf eigene Rechnung",

damit eine ordnungsgemäße Verwaltung gewährleistet ist, so kann

er nicht gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern durchsetzen,

ihm die Kosten zu ersetzen. Das kann er nur gegenüber der

Wohnungseigentümergemeinschaft.

In dem konkreten Fall ging es um eine Zwei-Parteien-WEG, in der

Kopfstimmrecht bestand und bei der es einen Verwalter nicht gab.

Eine Eigentümerin, die die Zahlungen (unter anderem für Heizöl,

Versicherung und Reparaturen) eigenmächtig geleistet hatte,

verlangte die Hälfte von der Miteigentümerin der zweiten

Wohneinheit erstattet – vergeblich. Nur gegenüber der

Gemeinschaft könne Ersatz der Aufwendungen verlangt werden.

BGH, V ZR 254/19

Mietpreisbremse: Mieterpaar aus München erhält

Geld zurück

Ein Ehepaar, das Ende 2019 für 1.171 Euro monatlich eine

Drei-Zimmer-Wohnung in München angemietet hatte, hat unter

Verweis auf die Mietpreisbremse erreicht, dass es künftig nur noch

896,25 Euro zahlen muss. Außerdem hat das Amtsgericht (AG)

München die Vermieter aus dem Landkreis Starnberg dazu verurteilt,

ihren beiden Mietern 3.295,44 Euro überbezahlten Mietzins

zurückzuzahlen.

Die 69 Quadratmeter große Wohnung befindet sich im Münchener

Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg in einem Anfang des 20.

Jahrhunderts erbauten Wohnblock. Sie verfügt über ein

modernisiertes Bad und einen Parkettboden. Einen Balkon oder eine

Terrasse gibt es nicht. Als Miete wurde im Mietvertrag 1.171 Euro

vereinbart, zuzüglich Abschlagszahlungen für Heizung, Warmwasser

und Betriebskosten in Höhe von insgesamt 130 Euro.

Die Kläger meinen, die vereinbarte Miete liege erheblich über dem

Mietspiegel der Stadt München und daher gegen die so genannte

Mietpreisbremse verstoße. Sie forderten die beklagten Vermieter

daher mehrfach dazu auf, die Miete zu verringern und überbezahlte

Miete zu erstatten.
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Die Beklagten hielten die Miete für angemessen. Der Vormieter habe

bereits 2016 einen Vertrag mit einer Kaltmiete von 1.105 Euro

unterzeichnet. Der Münchener Mietspiegel habe "nichts mit der

Realität der Münchener Mieten zu tun". Dies zeige sich auch in den

Unterschieden zwischen den Preisen im Mietspiegel und im

Wohnungsmarktbarometer der Landeshauptstadt München.

Das AG München entschied zugunsten der Mieter. Die

mietvertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien über den

Mietzins von 1.171 Euro erweise sich in Höhe von 274,62 Euro als

unwirksam. Die streitgegenständliche Wohnung befinde sich in einem

Verordnungsgebiet nach § 556d Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch

(BGB). Die zu Beginn des Mietverhältnisses vereinbarte Miete dürfe

daher die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent

übersteigen. Die durchschnittliche ortsübliche Miete nach dem

Mietspiegel für München 2019 liege bei 11,81 Euro pro Quadratmeter.

Das Gericht verdeutlichte, dass die Angaben im Mietspiegel nicht

pauschal übernommen werden könnten, sondern immer im Einzelfall

der Zustand des konkreten Mietobjekts zur Ermittlung der

ortsüblichen Miete beurteilt werden muss. Bei der Ermittlung der

ortsüblichen Vergleichsmiete mittels des Mietspiegels sei zwar zu

beachten, dass diese kein feststehender Betrag ist, sondern sich in

einem Spannenbereich mit oberer und unterer Grenze bewegt. Für

vollständig identische Wohnungen würden nicht identische

Mietpreise vereinbart. Neben objektiven Kriterien spielten bei der

Mietpreisvereinbarung auch subjektive Gesichtspunkte, wie zum

Beispiel besonderes Verhandlungsgeschick, eine Rolle. Darüber hinaus

unterschieden sich die vereinbarten Mieten für identische

Wohnungen auch nach der Dauer des jeweiligen Mietverhältnisses.

Aus diesem Grund bewege sich die ortsübliche Vergleichsmiete

immer in einem Spannenbereich.

Darüber hinaus legte das Gericht fest, dass auch die in der Zukunft zu

zahlende Miete verringert werden muss. Als vollständig unterlegene

Partei müssen die Vermieter nun neben den Verfahrenskosten auch

die Anwaltskosten der Kläger zu tragen.

Die Berufung gegen das Urteil verwarf das Landgericht München I mit

Beschluss vom 23.12.2021 (14 S 10254/21).

Amtsgericht München, Urteil vom 23.06.2021, 453 C 22593/20,

rechtskräftig

Eigentumswohnung: Auch in Pandemie-Zeiten

müssen alle teilnehmen können

Zu einer Wohnungseigentümerversammlung müssen alle

Eigentümer Zugang haben. Das gilt auch in Zeiten von Corona.

Es ist unzulässig, bestimmte Eigentümer aufzufordern, der

Versammlung fernzubleiben. Werden auf einer solchen

Versammlung Beschlüsse gefasst, so sind diese rechtsfehlerhaft.

In dem konkreten Fall hatten der Beirat und die Verwaltung einer

Wohnungseigentümergemeinschaft entschieden, die Teilnahme an

der Eigentümerversammlung wegen Corona einzuschränken und

forderte Eigentümer, denen lediglich Garagen gehörten, auf, nicht zu

der Versammlung zu erscheinen.

Das war rechtswidrig und die Beschlüsse wurden nichtig. Ein

Ausschluss von Eigentümern stelle einen unzulässigen Eingriff in den

Kernbereich des Eigentums dar. Die Verwaltung hätte einen

größeren Raum nehmen oder die neue Option der Teilnahme auf

dem elektronischen Weg nutzen können.

AmG Hannover, 407 C 383/21

Eigentumswohnung: Pauschale jährliche

Honorarerhöhung für den Verwalter ist unwirksam

In einem Verwaltervertrag für eine

Wohnungseigentümergemeinschaft darf eine pauschale jährliche

Erhöhung der Vergütung (hier um 4%) nicht vorgesehen sein.

Eine solche Klausel sei unwirksam, so das Landgericht Frankfurt am

Main. Das gelte jedenfalls dann, wenn die

Wohnungseigentümergemeinschaft "auch aus Verbrauchern

besteht", so dass der Verwaltervertrag als Verbrauchervertrag

angesehen werden müsse. Es liege eine unzulässige Preisklausel vor,

da eine pauschale Preiserhöhung geregelt ist, ohne dass

sichergestellt wird, dass im gleichen Umfang auch Preissteigerungen

beim Verwalter eintreten.

LG Frankfurt am Main, 2-13 S 35/20
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Angestellte

Betriebliche Altersversorgung: Auslegung einer

Versorgungsordnung

Eine Versorgungsregelung in einer Betriebsvereinbarung, wonach eine

Witwen-/Witwerrente entfällt, wenn die Ehe zum Zeitpunkt des

Ablebens des Anwärters geschieden ist oder wenn sie erst nach

Beginn der Altersrentenzahlung geschlossen wurde, schließt eine

Witwen-/Witwerrente nicht aus, wenn die Ehe zwar nach dem

vorzeitigen Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, aber vor dem

Beginn des Altersrentenbezugs geschlossen wurde.

Die Klägerin war mit einem ehemaligen Arbeitnehmer der Beklagten

verheiratet. Die Ehe wurde nach seinem vorzeitigen Ausscheiden mit

einer gesetzlich unverfallbaren Anwartschaft bei der Beklagten, aber

vor dem Bezug einer Altersrente geschlossen. Bei der Beklagten gilt

eine Betriebsvereinbarung, die eine Witwen-/Witwerrente vorsieht.

Diese entfällt danach, wenn "die Ehe zum Zeitpunkt des Ablebens des

Anwärters geschieden ist" oder wenn sie "erst nach Beginn der

Altersrentenzahlung geschlossen wurde". Die Beklagte meint, eine

Witwenrente sei darüber hinaus ausgeschlossen, wenn die Ehe nach

vorzeitigem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, aber vor dem

Beginn der Altersrentenzahlung eingegangen wurde. Sie verweigert

daher die Zahlung einer Witwenrente an die Klägerin. Das

Arbeitsgericht hat der Klage im Grundsatz stattgegeben, das

Landesarbeitsgericht hat sie auf die Berufung der Beklagten insgesamt

abgewiesen.

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG im Wesentlichen Erfolg.

Die Klägerin habe Anspruch auf eine Witwenrente.

Versorgungsregelungen, die eine Hinterbliebenenversorgung

ausschließen oder beschränken sollen, seien hinreichend klar zu

fassen. Enthalten die Versorgungsbestimmungen ausdrückliche

Ausschlusstatbestände, nicht jedoch für den Fall, dass die Ehe nach

dem vorzeitigen Ausscheiden, aber vor dem Beginn der

Altersrentenzahlung geschlossen wurde, könne insoweit kein

Ausschluss angenommen werden. Aus der gesetzlich unverfallbaren

Anwartschaft folgten dann nach dem Ableben des unmittelbar

versorgungsberechtigten Arbeitnehmers Ansprüche auf

Hinterbliebenenversorgung.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 02.12.2021, 3 AZR 212/21

Unbefugte Kenntnisnahme und Weitergabe fremder

Daten rechtfertigt fristlose Kündigung

Liest eine Arbeitnehmerin, die im Rahmen ihrer

Buchhaltungsaufgaben Zugriff auf den PC und das E-Mail-Konto

ihres Arbeitgebers hat, unbefugt eine an ihren Vorgesetzten

gerichtete E-Mail und fertigt von dem Anhang einer offensichtlich

privaten E-Mail eine Kopie an, die sie an eine dritte Person

weitergibt, so rechtfertigt dies eine fristlose Kündigung. Dies hat das

Landesarbeitsgericht (LAG) Köln entschieden.

Die Klägerin ist bei der Arbeitgeberin, einer evangelischen

Kirchengemeinde, seit 23 Jahren als Verwaltungsmitarbeiterin

beschäftigt. Soweit für ihre Buchhaltungsaufgaben erforderlich,

hatte sie Zugriff auf den Dienstcomputer des Pastors. In diesem

Dienstcomputer nahm die Klägerin eine E-Mail zur Kenntnis, die den

Pastor auf ein gegen ihn gerichtetes Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts sexueller Übergriffe auf eine im Kirchenasyl der Gemeinde

lebende Frau hinwies. Im E-Mail-Konto fand sie als Anhang einer

privaten E-Mail einen Chatverlauf zwischen dem Pastor und der

betroffenen Frau, den sie auf einem USB-Stick speicherte und eine

Woche später anonym an eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der

Gemeinde weiterleitete. Die Klägerin gab an, sie habe die im

Kirchenasyl lebende Frau schützen und Beweise sichern wollen. Nach

Bekanntwerden der Vorkommnisse kündigte die Kirchengemeinde

das Arbeitsverhältnis fristlos.

Erstinstanzlich hatte die Klägerin mit ihrer Kündigungsschutzklage

vor dem Arbeitsgericht Aachen Erfolg. Dieses erkannte in ihrem

Verhalten zwar einen an sich wichtigen Grund für eine fristlose

Kündigung, hielt diese jedoch aufgrund des langen und bisher

unbelastet verlaufenen Arbeitsverhältnisses und mangels

Wiederholungsgefahr für unverhältnismäßig.

Die gegen dieses Urteil eingelegte Berufung der Kirchengemeinde

hatte Erfolg. Das LAG Köln sah das für die Aufgaben der Klägerin

notwendige Vertrauensverhältnis als unwiederbringlich zerstört an.

In der unbefugten Kenntnisnahme und Weitergabe fremder Daten

lag für das Gericht auch wegen der damit einhergehenden

Verletzung von Persönlichkeitsrechten ein schwerwiegender Verstoß

gegen die arbeitsvertragliche Rücksichtnahmepflicht.
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Dieser sei auch nicht durch die von der Klägerin vorgetragenen

Beweggründe, die im Kirchenasyl lebende Frau schützen und Beweise

sichern zu wollen, gerechtfertigt gewesen. Denn mit ihrer

Vorgehensweise habe die Klägerin keines der angegebenen Ziele

erreichen können.

Angesichts der Schwere der Pflichtverletzung überwiege das

Lösungsinteresse der Gemeinde das Beschäftigungsinteresse der

Klägerin deutlich, so das LAG. Selbst die erstmalige Hinnahme dieser

Pflichtverletzung sei der Gemeinde nach objektiven Maßstäben

unzumutbar und damit offensichtlich – auch für die Klägerin

erkennbar – ausgeschlossen.

Das LAG hat die Revision nicht zugelassen.

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 02.11.2021, 8 Ca 3432/20, 4 Sa

290/21

Kündigung: Wer vier Tage in Folge "uneinsichtig"

verpennt, kann ganz zu Hause bleiben

Eine Arbeitnehmerin, die an vier aufeinanderfolgenden Arbeitstagen

(teilweise erheblich) zur spät zur Arbeit erscheint und dabei auch kein

Unrechtsbewusstsein an den Tag legt, muss eine (ordentliche)

Kündigung hinnehmen. Es bedarf keiner vorherigen Abmahnung.

In dem konkreten Fall ging es um eine Service-Angestellte in einer

Poststelle, die die Verspätungen (unter anderem) damit begründete,

dass sie an Schlafmangel leide.

Ihre Aussage, die Verspätungen seien "nicht so schlimm" und es führe

"nicht zu betrieblichen Störungen, wenn die Post einmal liegen

bleibt", bestätigten die fehlende Einsicht. Sie habe ihre Verpflichtung

zum pünktlichen Arbeitsantritt verletzt.

LAG Schleswig-Holstein, 1 Sa 70 öD/21

Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten

Arbeitslohn: Neues aus dem

Bundesfinanzministerium

In § 8 Absatz 4 Einkommensteuergesetz (EStG) wird seit 2020

definiert, was unter einer Leistung zusätzlich zum ohnehin

geschuldeten Arbeitslohn zu verstehen ist.

Wie der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt aktuell

mitteilt, gilt danach Folgendes:

"(4) 1Im Sinne dieses Gesetzes werden Leistungen des Arbeitgebers

oder auf seine Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder

Zuschüsse) für eine Beschäftigung nur dann zusätzlich zum ohnehin

geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn

die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet,

der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung

herabgesetzt,

die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle

einer bereits vereinbarten künftigen Erhöhung des Arbeitslohns

gewährt und

bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht wird.

2Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ist von einer zusätzlich

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistung auch

dann auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder

auf Grund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen

Rechtsgrundlage (wie Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung,

Tarifvertrag, Gesetz) einen Anspruch auf diese hat."

Bis zum Veranlagungszeitraum 2019 habe eine gesetzliche Definition

des Begriffs der "Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten

Arbeitslohn" gefehlt, so der Steuerberaterverband.

Zu der bis einschließlich 2019 geltenden Rechtslage habe der

Bundesfinanzhof entschieden, dass eine zusätzlich zum ohnehin

geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistung selbst dann vorliegt,

wenn der bisherige Arbeitslohn in arbeitsrechtlich zulässigerweise

reduziert und als Ausgleich hierfür sodann eine steuerbegünstigte

Leistung erbracht wird (Urteil vom 01.08.2019, VI R 32/18). Trotz der

Veröffentlichung der günstigen BFH-Rechtsprechung im BStBl habe

die Finanzverwaltung diese bislang nur auf die entschiedenen

Einzelfälle angewendet (Schreiben des Bundesfinanzministeriums –

BMF – vom 05.02.2020, BStBl I 2020, 222). Mittlerweile habe die

Finanzverwaltung ihre einschränkende Auffassung aufgegeben und

die unliebsame Rechtsprechung in allen noch offenen Fällen

anerkannt (BMF-Schreiben vom 05.01.2022, BStBl I 2022, 61). Der

bisherige Nichtanwendungserlass sei aufgehoben worden, so der

Steuerberaterverband.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom

15.02.2022
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Familie und

Kinder

Psychische Belastungen wegen Quarantäne: Kein

Schmerzensgeld für Kindergartenkind

Eine häusliche Quarantäne kann zu psychischen Belastungen führen.

Das Landgericht (LG) Köln hat die Zahlung von Schmerzensgeld für

ein Kindergartenkind jedoch abgelehnt, weil das Gesundheitsamt Köln

bei Erlass der Quarantäneanordnung alles richtig gemacht habe.

Die Klägerin ist drei Jahre alt und besucht einen Kindergarten der

Stadt Köln. Wegen eines positiv getesteten anderen

Kindergartenkindes in derselben Gruppe ordnete das Gesundheitsamt

Köln mit Wirkung vom 10.03.2021 eine häusliche Quarantäne bis zum

22.03.2021 an. Eine Verkürzung dieser Zeit durch einen negativen

Test war nicht möglich.

Die Klägerin, im Prozess durch ihre Eltern vertreten, behauptet, durch

die angeordnete Quarantäne psychische Schäden erlitten zu haben.

Sie sei während der Isolation immer aggressiver geworden und habe

unter Schlafstörungen gelitten. Es bestehe der Verdacht einer

posttraumatischen Belastungsstörung. Sie macht daher 3.000 Euro

Schmerzensgeld geltend.

Die Stadt Köln lehnt diesen Anspruch mit der Begründung ab, das

Gesundheitsamt habe ermessensfehlerfrei die Quarantänemaßnahme

angeordnet. Die Anordnung sei angesichts der aktuellen

Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), an die sie sich

gehalten habe, rechtmäßig gewesen.

Das LG sah die Klage als unbegründet an. Es fehle schon an einer

Amtspflichtverletzung. Selbst wenn eine solche vorgelegen hätte,

hätte die Stadt jedoch auch nicht schuldhaft gehandelt. Eine

Amtspflichtverletzung scheide aus, da die Quarantäneanordnung vom

11.03.2021 auf einer gesetzmäßigen Ermächtigungsgrundlage beruht

habe, die Voraussetzungen für ihren Erlass vorgelegen hätten und

keine Ermessensfehler ersichtlich seien.

Ermächtigungsgrundlage für die Quarantäneanordnung sei § 28

Absatz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) gewesen. Danach könne die

zuständige Behörde anordnen, dass Kranke, Krankheitsverdächtige,

Ansteckungsverdächtige und Ausscheider in einem geeigneten

Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise – und hierzu gehöre die

eigene Wohnung – abgesondert werden. Die Klägerin sei zu Recht als

Ansteckungsverdächtige eingestuft worden, da der Verdacht

bestanden habe, dass sie sich am 08.03.2021 bei einem Kind in ihrer

Gruppe mit Covid-19 angesteckt haben könnte.

Die Einstufung der Indexperson sei aufgrund der Meldung des Labors

durch den Nachweis des Virus aufgrund eines PCR-Testes erfolgt. Ein

PCR-Test sei auch hinreichend zuverlässig, betont das LG Köln. Eine

möglicherweise falsche Handhabung des PCR-Tests im Labor sei

jedenfalls nicht der Beklagten anzulasten. Die Klägerin sei auch eine

so genannte enge Kontaktperson der infizierten Person gewesen, da

in der Gruppe eine beengte Raumsituation beziehungsweise eine

schwer zu überblickende Kontaktsituation vorgelegen habe.

Die Beklagte habe sich bei der Anordnung der Quarantäne auch an

die Richtlinien des RKI gehalten. Da die häusliche Absonderung

gemäß § 30 IfSG die Freiwilligkeit des Betroffenen voraussetze,

begründe dies mangels psychischer Zwangswirkung auch keinen

Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Bewegungsfreiheit. Daher

liege kein Verstoß gegen den Richtervorbehalt aus Artikel 104

Absatz 2 Grundgesetz (GG) in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 S. 2

GG vor.

Ein Freitesten der Klägerin nach zehn Tagen sei nicht möglich

gewesen, da dies bei so genannten engen Kontaktpersonen aufgrund

§ 5 Absatz 2 Quarantäneanordnung Nordrhein-Westfalen

ausgeschlossen gewesen sei.

Die Stadt Köln habe die Quarantäneanordnung auch

ermessensfehlerfrei getroffen. Unter Berücksichtigung der

potentiellen Infektionsgefahr sei bei einem begrenzten Zeitraum die

Beschränkung, in der gewohnten Umgebung mit seinen Eltern als

Vertrauensperson zwei Wochen nicht nach draußen zu dürfen und

keine Besucher zu empfangen, schwerwiegend, aber noch

angemessen. Da sich die Stadt Köln an die maßgeblichen und

seinerzeit aktuellen Vorgaben des RKI gehalten habe, treffe sie auch

kein Verschulden, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass die

Maßnahme nicht rechtmäßig gewesen wäre.

Ein Anspruch sei zudem ausgeschlossen, so das LG, weil die Klägerin

nicht zeitnah mit den Mitteln des einstweiligen Rechtsschutzes

gegen den Quarantänebescheid vorgegangen ist.

Landgericht Köln, Entscheidung vom 26.10.2021, 5 O 117/21, nicht

rechtskräftig
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Gleichgeschlechtliches Ehepaar kann Kosten für

Leihmutter nicht als außergewöhnliche Belastungen

geltend machen

Aufwendungen eines aus zwei Männern bestehenden Ehepaares für

eine in den USA durchgeführte Leihmutterschaft führen nicht zu

außergewöhnlichen Belastungen. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Münster entschieden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die vom FG

zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem

Aktenzeichen VI R 29/21 anhängig.

Die Kläger, zwei miteinander verheiratete Männer, nahmen die

Dienste einer in Kalifornien lebenden Leihmutter in Anspruch. Diese

wurde dort in einer Leihmutterklinik künstlich befruchtet, wobei die

Eizelle von einer anderen Frau und die Samenzellen von einem der

Kläger stammten. Das hieraus entstandene Kind lebt seit seiner

Geburt bei den Klägern in Deutschland. Diese machten die im

Zusammenhang mit der Leihmutterschaft angefallenen

Aufwendungen (Agentur-, Reise-, Beratungs- und

Untersuchungskosten sowie Kosten für Nahrungsergänzungsmittel

zur Steigerung der Fertilität) in Höhe von circa 13.000 Euro als

außergewöhnliche Belastungen geltend. Dies lehnte das Finanzamt

ab, weil eine Leihmutterschaft nach dem Embryonenschutzgesetz

(ESchG) in Deutschland verboten sei.

Zur Begründung ihrer hiergegen erhobenen Klage führten die Kläger

aus, dass ihre ungewollte Kinderlosigkeit, die sich aus der biologischen

Sachgesetzlichkeit der männlich gleichgeschlechtlichen Beziehung

ergebe, von der WHO als Krankheit anerkannt sei. Aus der Hierdurch

entstandenen schweren Belastung habe sich bei mindestens einem

der Kläger eine psychische Erkrankung ergeben. Die Regelungen im

Bundesstaat Kalifornien folgten höchsten ethischen Ansprüchen, was

den Klägern sehr wichtig gewesen sei. Es sei nicht gerechtfertigt, die

Anerkennung der Aufwendungen unter Verweis auf das ESchG zu

versagen, da dessen Vorschriften in der Wissenschaft umstritten und

veraltet seien. Es sei weder nachgewiesen, dass das Kindeswohl

gefährdet sei, noch dass Leihmütter per se ausgebeutet würden. Das

ESchG sei insoweit nicht verfassungsgemäß.

Dem ist das Gericht nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung, welche aufgrund der

Empfängnisunfähigkeit einer Frau oder der Zeugungsunfähigkeit

eines Mannes vorgenommen wird, seien als Krankheitskosten und

damit als außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen. Erforderlich

sei hierbei, dass die künstliche Befruchtung in Übereinstimmung mit

dem innerstaatlichen Recht sowie mit den Richtlinien der

Berufsordnungen für Ärzte vorgenommen werde.

Von der Rechtsprechung anerkannt worden seien derartige

Aufwendungen unabhängig davon, ob die künstlich befruchtete Frau

in einer gemischt- oder gleichgeschlechtlichen oder in gar keiner

Beziehung lebe. Vor diesem Hintergrund sei nicht von vornherein

auszuschließen, dass sich die Rechtsprechung weiterhin dahin

entwickele, dass auch zwei Ehemänner Aufwendungen für eine

künstliche Befruchtung geltend machen können, wenn bei einem der

Partner Symptome einer psychischen Erkrankung eingetreten seien.

Im Streitfall scheitere die Abziehbarkeit allerdings daran, dass die

Behandlung nicht nach den Vorschriften des innerstaatlichen Rechts

vorgenommen worden sei. Nach dem ESchG seien eine künstliche

Befruchtung mit der Eizelle einer anderen Frau und ein

Leihmutterschaftsverhältnis in Deutschland nicht erlaubt.

Die Regelungen des ESchG seien auch verfassungsgemäß. Der

Gesetzgeber hätte die Fragen der Eizellenspende und der

Leihmutterschaft zwar möglicherweise auch anders regeln können,

habe sich aber innerhalb seines Gestaltungsspielraums bewegt. Er

habe mit den Regelungen den Zweck verfolgt, die sich

möglicherweise aus einer "gespaltenen Mutterschaft"

beziehungsweise eine Ersatzmutterschaft ergebenden potentiellen

Konfliktsituationen für die seelische Entwicklung des Kindes zu

vermeiden. Hierbei handele es sich trotz bestehender Kritik in der

Wissenschaft um jedenfalls vertretbare Erwägungen. Zu

berücksichtigen sei dabei auch, dass die psychischen Folgen für

Leihmütter und Wunscheltern bislang wenig untersucht worden

seien. Ein etwaiger Eingriff in das Recht der Kläger auf "reproduktive

Autonomie", das teilweise aus dem allgemeinen

Persönlichkeitsrecht, dem Schutz der Familie oder der allgemeinen

Handlungsfreiheit hergeleitet werde, sei daher verfassungsrechtlich

gerechtfertigt.

Ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz liege nicht vor,

weil das Verbot der Leihmutterschaft nicht nur gleichgeschlechtliche

Partnerschaften von Männern, sondern auch heterosexuelle

Beziehungen betreffe.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 07.10.2021, 10 K 3172/19 E
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